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Landkreis Teltow-Fläming 
 

 

 

Die Landrätin  

 

 
Antwort der Kreisverwaltung Teltow-Fläming auf die Anfrage des Abgeordneten  
Oliver Scharfenberg zu Waldumwandlungsgenehmigungen für das Gebiet der 
Gemeinde Rangsdorf vom 20. Januar 2023, Drucksache 6-4971/23-KT, anlässlich des 
Kreistages vom 27.02.2023 
 
 
 
Sachverhalt: 
 

Bitte teilen Sie mir mit, wie viele Waldumwandlungsgenehmigungen (so genannte 
konzentrierte Waldumwandlungsgenehmigung) im Rahmen anderer Verwaltungsverfahren 
(z.B. Baugenehmigungen) betreffendes des Gebietes der Gemeinde Rangsdorf im Zeitraum 
2018 - 2022 bei Ihnen ergangen sind.  
 
Bitte beantworten Sie die Anfrage in Form einer Tabelle:  
 

Straße Anzahl zu fällender 

Bäume 

Anzahl der 

Ersatzpflanzungen auf 

dem Grundstück 

Anzahl der 

Ersatzpflanzungen auf 

anderen 

Grundstücken 

    

    

 
 
 
Für die Kreisverwaltung Teltow-Fläming beantwortet die Beigeordnete und Leiterin 
des Dezernates III, Frau Biesterfeld, die Anfrage wie folgt: 

 

Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming kann zu dieser Anfrage keine Aussage treffen. Die 
Zuständigkeit für Waldumwandlungen liegt bei der Unteren Forstbehörde. Anzumerken wäre 
noch, dass Waldumwandlungen flächig oder in Geldleistung ersetzt werden und nicht nach 
der Anzahl von Einzelbäumen.  
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